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§ 10
(1) Die Verordnung tritt am 1. Juli 1942 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft
die Verordnung über die Bestrafung von Zuwider
handlungen gegen die Paßvorschriften vom 6. April 
1923 (RGBl. I S. 249).

(3) Weitere außer Kraft tretende Bestimmungen gibt 
der Reichsminister des Innern bekannt.

2. Verordnung 
über die Ausgabe von Personalausweisen 
der Deutschen Demokratischen Republik

Vom 29. Oktober 1953 
(OBI. S. 1090)

(Auszug)

§ 1
§ 3

(1 )..........................

(2) Personen, die das Gebiet der Deutschen Demokrati
schen Republik vorübergehend oder für ständig ver
lassen, haben ihren Personalausweis der Deutschen 
Demokratischen Republik vor der Abreise bei der 
zuständigen Dienststelle der Volkspolizei abzugeben 
und erhalten hierfür einen entsprechenden Ausweis.

§§ 3-9


